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7;f6 der Beilagen ZlJ den stenographischen Protokollen des Nationü!ra!.c9 

Xll. Gesetzgebungsperiode 

REPUBLIK ÖSTERREICH 41/(; / A.B. 

Za~l~ 180.654-14/70 

!ZU cR-1!f/ J. .' 
Präs. am 29. J u I i 197Grien, am 22. Juli 1970 

DER BUNDESMINISTER FÜR INNERES 

Allfragebeantwortung 

Zu den von den Herren Abgeordneten zum Nationa.lrat Burger, 

Dr. Moser, Vollmann, Letmaier, Schrotter und Genossen unter 

No. 217/ J vom 8.7. 197 0 (II~283 der Beilagen zu Q(::n. ßt<.mographischen 

Protokollen des Nationalrates, XII. GesetzgebtU1gspeJ:'icd~), betreffend 

Auflöpung des GendarmerieposteD.s Kammern im Lief;ingtp.l. -3.11 mkh 

gex-ichtcten Anfrage oeehre ich mich mitzuteilen: 

Laut Meldung des La':1dcsgel1darrneriekm·En~)..ndG;3 fi.1:r.' Stei8:::~ 

mark vom 3.2.1970 ist der genannte Gendarmeriepostsu zur-AtUJ.as .. · 

S1.mg vorgesehen. 

Für rl.ie I.·;1~:t5.ch'·ung) Verlegung und AuflusBung "iJ(}(1 Gendc.1.l~~ 

mel"iedicnststelien flind die Sii:::horheitsdil"elttionen z~1:::1tä~tH5>:f;'; solche 

Maßnahmen sind j0c1och a.n die Zustimmung des Bun(k::3n-;.jn~stc!'iums 

für Inneres geblmden. Seitens der Sicherheitsdi.rektion für das Bundes .. 

land Steiermark wurde bis heute kein Antrag auf ZlLs-d.m~nung zur Auf·, 

lassung des Gendarmeriepostens Kammern im Liesjngt,ü gestellt. 

Falls ein solcher Antrag vorgelegt werden sollte .. wird - V;;.-2 

bisher in allen anderen Fällen .. genau geprüft werden, ob alle Vor>~ 

aussetzungen für die Auflassung gegeben sind. Darüber hinaus wird 

in jedem Fall dem zuständigen Herrn Landeshauptmann Geleg'.=~heit 

gegeben.. zu der beabsichtigten Maßnahme eine Stellungne.h~ne abzu .. 

geben. 

Ob die Auflassung des Gendarmeriepostens möglich und 

durchführbar ist. kann ich erst nach Vorliegen des angeführten An .. 

trages der Sicherheitsdirektion und der Stellungnahme des Herrn 

Landeshauptmannes von Steiermark beurteilen. 
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